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126 Miszellen — Mélanges

wer geachtet sein wollte, dem wurde der vordere Theil des Kopfs beschoren,
am hintern Theil hing ein langer Zopf. Später liessen sich die Knaben alle
die Zöpfe abschneiden. Jetz tragt man am vordem Theil des Kopfs ein hohes

zerstrieltes Gestreuch, der hintere Theil des Kopfs ist ganz geschoren. Vor
24 Jahren wurde alle fremdartige Tracht unter Straf von 2 Duplonen
verbothen, die lange Hosen, die kurze Wammses, kleine und hochgüpflge Hüte,
ebenso die fremdartige Weibertracht, jetz ist die alt vaterländische Tracht
verschwunden, man kennt sich nicht mehr in Schwiz, alter Schwizer Sinn ist
mit der Tracht verschwunden.

(Im weitern ergeht sich Fassbind über die „leidige Streit- und Prozessiersucht

", wie über Wucher und Ungerechtigkeit, Irrlehren und Freidenkerey.)

Anm. Zu den oben (S. 61) erwähnten Taufebräuchen vgl. Wymann,
Geschichtsfreund 60, 181 ff.

Berichtigung.
(Archiv 39, 189 und 40, 9.)

Herr Dr. Corrodi-Sulzer teilt mir mit, dass ihm bei der Mitteilung des

Namens des Verfassers der „Schimpf- und Glimpfreden" an Prof. Gröger vom
Schweizerischen Idiotikon ein Schreibfehler unterlaufen sei, indem er
Heinrich Brennwald statt Hans Ulrich Brennwald schrieb. Da
ich infolgedessen in meinen Aufsätzen über die „Schimpf- und Glimpfreden"
in diesem Archiv ebenfalls Heinrich geschrieben habe, bitte ich die Leser
diesen Irrtum richtigzustellen. o c:

Ausgegeben Februar 1943

Buchdruckerei G. KREBS, Fischmarkt 1, Basel.


	

